
BbS III Halle         Halle, 08.11.2021 

Mitteilung 18 

 

Erlass „Anpassung der Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen“ 

 

Liebe Kolleg*innen, 

 

in dieser Mitteilung informieren wir Sie über die neuen Regelungen, die nach der 14. SARS-

CoV-2-EinDV für Bildungseinrichtungen zutreffen. Die Regelungen wurden im Erlass 

„Anpassung der Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen“ durch das Ministerium für Bildung 

des Landes Sachsen-Anhalt konkretisiert. Die Regelungen entnehmen Sie bitte dem 

beigefügten Auszug.  

Leider haben sich an unserer Schule 3 Lehrkräfte und mehrere Schüler*innen mit dem Virus 

infiziert. Wenn der Schnelltest eines Schülers ein positives Testergebnis zeigt, wird kein 

zweiter Schnelltest durchgeführt. Bitte schicken Sie den Schüler gleich mit dem ausgefüllten 

Formular (s. Anhang) zum PCR-Schnelltest.  

Wir danken Ihnen für Ihren besonnenen und kollegialen Umgang mit dieser schwierigen 

Situation. 

 

Auszug aus dem Erlass „Anpassung der Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen“ 

(Ministerium für Bildung Sachsen-Anhalt; 11.11.2021):  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 gez. OStD Ina Zober      
   Schulleiterin       Kenntnis bis: sofort 


